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Vorwort

Gegenwärtig drohen rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten verloren zu ge-
hen. Der Verfassungsstaat gewährt Sicherheit im Zusammenwirken aller, 
schützt so die Rechte jedes Menschen. Die vorbehaltlose Sicherheitsgewähr des 
Staates und die Rechtstreue der Bürger sind Garant und Erfolgsbedingung in-
neren Friedens. Sicherheit wird jedem gleich gewährt. Prinzipien der Tauschge-
rechtigkeit – Leistung nur bei Gegenleistung – sind der öffentlichen Sicherheit 
fremd. 

Der moderne Verfassungsstaat sieht seine Aufgabe darin, den Bürger, sein 
Leben, seine Freiheit und sein Eigentum zu schützen. Der Bürger schuldet als 
Preis für diese Sicherheit Rechtstreue und Steuern. Mit dem Eintritt in die staat-
liche Gemeinschaft verzichtet er – nach der Lehre des Gesellschaftsvertrages – 
auf einen Teil seiner Rechte, um von der Gemeinschaft geschützt zu werden. 
Entfällt der staatliche Schutz, unterwirft sich der Bürger nicht mehr dem staat-
lichen Gewaltmonopol. Er müsste dann selbst für seine Sicherheit sorgen. 
Faustrecht und Fehde beginnen erneut.

Dieses Staatsverständnis spiegelt sich auch in den Regeln über die Staatsfi-
nanzierung. Während Abgaben in demokratischer Vorzeit ein Entgelt für fürst-
lichen Schutz, für Brückenbau und Gerichtsbarkeit gewesen sind, macht der 
moderne Staat die Steuer von Gegenleistungen unabhängig und gibt auch dem 
Steuerzahler keinen seiner Zahlung entsprechenden Einfluss auf das Gemein-
wesen. Die Steuer ist „voraussetzungslos“, unabhängig von einer Staatsleistung. 
Die Steuerfinanzierung der öffentlichen Aufgaben wehrt eine Kommerzialisie-
rung der Hoheitsaufgaben ab und errichtet eine Barriere gegen Bestechlichkeit.

Der Staat leistet jedem – gleich, ob arm oder reich – Sicherheit, zieht aber  
auch jeden unabhängig von einer empfangenen Staatsleistung nach seiner finan-
ziellen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung der Staatsaufgaben heran. Staats-
leistungen sind durch Steuerleistungen nicht beeinflussbar. Grund- und Men-
schenrechte sind „unveräußerliche“ Rechte.

Diese Grundsätze gelten selbstverständlich auch für die Gewähr öffentlicher 
Sicherheit auf öffentlichen Straßen. Wer von einem anderen an Leib und Leben 
bedroht wird, wer als Unfallopfer auf schnelle Hilfe angewiesen ist, wer die Si-
cherheit und Ordnung als Fundament seiner Erwerbstätigkeit und seiner priva-
ten Lebensgestaltung nutzt, darf auf einen staatlichen Schutz allein nach den 
Erfordernissen der Sicherheit vertrauen. Polizeibeamte oder Rettungssanitäter 
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kämen nicht auf die Idee, ihre Leistungen von einer Gebührenzahlung abhängig 
zu machen. Bei der polizeilichen Gefahrenabwehr wird der Störer zur Gefah-
renabwehr und auch finanziell in Pflicht genommen. Der Nichtstörer empfängt 
den staatlichen Schutz in Freiheit.

Diese Errungenschaften einer Allgemeinwohlverantwortlichkeit, einer Un-
befangenheit und Unparteilichkeit der öffentlichen Hand, einer Gleichheit vor 
dem allgemeinen Gesetz werden gegenwärtig gelegentlich missverstanden und 
in Frage gestellt. Theoretische Überlegungen wollten den Verfassungsstaat in 
einen „Gebührenstaat“ umwandeln, staatliche Leistungen damit auf die Zah-
lungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit der Bürger ausrichten. Der Einfluss 
auf den Staat würde so nach Kapitalkraft bemessen. Der finanziell Bedürftige 
wäre auf eine rechtlich ungeformte Solidarität und Barmherzigkeit verwiesen. 
Diese Vorstellungen sind bald in einer resistenzfähigen Verfassungsdebatte ver-
klungen.

Ähnliche Erwägungen bestimmen nunmehr den Bremer Gesetzgeber. Er will 
der Deutschen Fußball Liga eine Sicherheitsgebühr in Rechnung stellen, wenn 
gewaltbereite Störer – „Hooligans“ – nicht im Stadion, sondern im Umfeld des 
Veranstaltungsortes einen polizeilichen Mehraufwand verursachen. Die Stö-
rungen liegen – anders als bei der Luftsicherheitsgebühr – außerhalb des Ein-
fluss- und Verantwortungsbereichs der Veranstalter. Sie werden vom Störer 
veranlasst, der sicherheitsrechtlich für die Gefahr einsteht und die Finanzlast 
für den erforderlichen Polizeieinsatz zu tragen hat. In den Stadien selbst sind die 
Veranstalter verantwortlich. Sie kommen dieser Verantwortung durch zahlrei-
che Vorfeldmaßnahmen nach, am Spieltag insbesondere durch Kontrollen am 
Eingang und eine Aufsicht im Stadion. 

Die Deutsche Fußball Liga und ihre Vereine werden als Gefährdete für Stö-
rungen kostenpflichtig gestellt, die nicht in ihrem Einflussbereich liegen und die 
sie nicht verursacht haben, vielmehr mit Sorgfalt und Nachhaltigkeit zu verhin-
dern suchen. Sie bemühen sich, durch organisatorische Vorkehrungen und eine 
stetige „Fanbetreuung“ um die öffentliche Friedlichkeit auch im Umfeld ihrer 
Stadien. Der Verfassungsstaat als Sicherheitsgarant und Steuerstaat, auch das 
Polizeirecht kennen eine solche Verantwortlichkeit für Fremdstörungen nicht.

Wenn „Hooligans“ auf dem Weg zum Stadion Gewalttätigkeiten gegen ande-
re Personen richten, sind sie Störer. Die Betroffenen sind Angegriffene und Op-
fer der Störung. Wenn der Gesetzgeber die durch diese Störungen veranlassten 
polizeilichen Mehrkosten den zu Unrecht Angegriffenen in Rechnung stellt, 
gefährdet er die Freiheit in der Sicherheit rechtmäßigen Verhaltens. Ein solcher 
Verlust der Sicherheit in legaler Freiheit kann viele Freiheitsberechtigte treffen: 
das Kaufhaus, das Waren anbietet, die einer Gruppe nicht genehm sind; das 
Verlagshaus, das Meinungen verbreitet, die auf Widerspruch stoßen; das öffent-
liche Konzert, unter dessen Publikum sich Gewaltbereite mischen; die Univer-
sität, die Lehren verbreitet, die von nicht diskussionsoffenen Menschen miss-
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billigt werden; die Demonstranten, deren Friedlichkeit durch eine Gegen-
demonstration gestört wird; die Religionsgemeinschaft, die dem Unwillen 
Andersdenkender begegnet. Wenn die Polizei diese Wahrnehmung sensibler 
Freiheitsrechte gegen Störer schützt, bietet sie den Geschützten nicht einen be-
sonderen Sicherheitsvorteil, sondern beendet einen Sicherheitsnachteil. Sie führt 
die bisher Benachteiligten wieder in die Teilhabe an der allgemeinen öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung zurück. 

Dieser Teilhabeanspruch gilt für gewinnorientierte wie für gemeinnützige 
Unternehmen gleichermaßen. Müssten die Angegriffenen die Kosten für die 
Abwehr der gegen sie gerichteten Angriffe auch noch finanzieren, könnte der 
Angreifer den Angegriffenen auch finanziell schädigen. Eine solche Gebühr in-
tensiviert die Gefahren, weil die „Hooligans“ die Sicherheitskosten des „gegne-
rischen Vereins“ steigern, mit jedem Aufruhr, jeder Körperverletzung, jedem 
Sachschaden und jeder Provokation den polizeilichen Aufwand erhöhen kön-
nen. Die Sicherheitsgebühr belastet den Veranstalter in einer grundrechtlich 
geschützten Freiheitsentfaltung, die Dritte nachhaltig gestört haben. Die Störer 
könnten sogar missliebige Veranstaltungen verhindern, wenn die Polizeikosten 
so hoch sind, dass ein Veranstalter sie nicht entrichten kann. Würde eine Gefahr 
für eine Sportveranstaltung, ein Konzert, ein Festival oder einen Weihnachts-
markt von der Polizei erfolgreich abgewehrt, würde die Kostenfolge aber den-
noch zu einer Freiheitsstörung führen. 

Die vom Land Bremen erlassenen Kostenbescheide sind vom Bundesverwal-
tungsgericht im Prinzip bestätigt worden. Der Senat der Stadt Bremen wirbt bei 
anderen Bundesländern, sie mögen dem Bremer Beispiel folgen. Dadurch hat 
eine öffentliche Debatte über den Sicherheitsauftrag des Staates und die polizei-
liche Kostenpflicht für Störerfolgen begonnen. 

Die vorliegende Schrift ist die überarbeitete Fassung eines Gutachtens, das 
wir Ende 2018 im Auftrag der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH erstattet 
haben. Sie will bewusst machen, dass diese Fragen des Abgabenrechts Funda-
mente moderner Verfassungsstaatlichkeit betreffen.

Heidelberg und Augsburg, im Juni 2020

Paul Kirchhof Gregor Kirchhof
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